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Norm

GlBG §3

GlBG §5 Abs1

DO.B §134 Abs2

DO.B §134 Abs4

1. GlBG § 3 heute

2. GlBG § 3 gültig ab 01.08.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 107/2013

3. GlBG § 3 gültig von 01.07.2004 bis 31.07.2013

1. GlBG § 5 heute

2. GlBG § 5 gültig ab 01.03.2011 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 7/2011

3. GlBG § 5 gültig von 01.07.2004 bis 28.02.2011

Rechtssatz

Eine Regelung, die einem Arbeitgeber erlaubt, Arbeitnehmer zu kündigen, die einen Anspruch auf Alterspension

erworben haben, stellt eine unmittelbare Diskriminierung auf Grund des Geschlechts dar, wenn Frauen diesen

Anspruch in einem Alter erwerben, das fünf Jahre niedriger ist, als das Alter, in dem der Anspruch für Männer entsteht.
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Vgl auch; Beisatz: Das Verhalten eines Arbeitgebers anlässlich einer einvernehmlichen Beendigung eines

Arbeitsverhältnisses kann nur dann gleichbehandlungswidrig sein, wenn es Ausdruck einer unmittelbaren oder

mittelbaren Diskriminierung aufgrund des Geschlechts eines Arbeitnehmers ist. (T1)
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